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►B RICHTLINIE 93/91/EWG DER KOMMISSION

vom 29. Oktober 1993

zur Anpassung der Richtlinie 78/316/EWG des Rates über die Innenausstattung der Kraftfahr-
zeuge (Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen, Kontrolleuchten und Anzeiger) an den tech-

nischen Fortschritt

(ABl. L 284 vom 19.11.1993, S. 25)

Geändert durch:

Amtsblatt

Nr. Seite Datum

►M1 Richtlinie 94/53/EG der Kommission vom 15. November 1994 L 299 26 22.11.1994
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▼B

RICHTLINIE 93/91/EWG DER KOMMISSION

vom 29. Oktober 1993

zur Anpassung der Richtlinie 78/316/EWG des Rates über die
Innenausstattung der Kraftfahrzeuge (Kennzeichnung der Betäti-
gungseinrichtungen, Kontrolleuchten und Anzeiger) an den techni-

schen Fortschritt

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 70/156/EWG des Rates vom 6. Februar 1970
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/53/EWG (2), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 2,

gestützt auf die Richtlinie 78/316/EWG des Rates vom 21. Dezember
1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
die Innenausstattung der Kraftfahrzeuge (Kennzeichnung der Betäti-
gungseinrichtungen, Kontrolleuchten und Anzeiger) (3), insbesondere
auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Bei der Richtlinie 78/316/EWG handelt es sich um eine Einzelrichtlinie
des durch die Richtlinie 70/156/EWG des Rates eingeführten EWG-
Typgenehmigungsverfahrens. Daher finden die in der Richtlinie 70/
156/EWG festgelegten Bestimmungen über Systeme, Bauteile und selb-
ständige technische Einheiten von Fahrzeugen auf diese Richtlinie
Anwendung.

Insbesondere wird in Artikel 3 Absatz 4 sowie in Artikel 4 Absatz 3 der
Richtlinie 70/156/EWG festgelegt, daß jeder Einzelrichtlinie ein
Beschreibungsbogen mit den einschlägigen Angaben gemäß Anhang I
sowie ein Typgenehmigungsbogen gemäß Anhang VI der genannten
Richtlinie beigefügt wird, damit das Typgenehmigungsverfahren rech-
nergestützt durchgeführt werden kann.

In der Richtlinie 76/756/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Anbau der
Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeuganhänger (4), zuletzt geändert durch die Richtlinie 91/
663/EWG (5), wird das Symbol zur Kennzeichnung der Betätigung der
Leuchtweiteregler festgelegt und diese Kennzeichnung wird beibe-
halten.

Die praktische Erfahrung hat gezeigt, daß einige Vorschriften geändert
oder näher erläutert werden müssen, insbesondere durch die Verwen-
dung neuer Symbole, die nunmehr international anerkannt und von der
Internationalen Normenorganisation (ISO) standardisiert wurden, sowie
durch die Streichung einiger Symbole, die nicht mehr verwendet
werden. Ferner sind die neuen Kennzeichnungstechniken zu berücksich-
tigen, die voraussichtlich eine weitverbreitete Verwendung finden
werden, und die anstelle von Symbolen für Betätigungseinrichtungen,
Kontrolleuchten und Anzeiger Worte oder Abkürzungen verwenden.
Sobald nähere Einzelheiten bekannt sind, die es ermöglichen, Zeich-
nungen auf der Grundlage dieser neuen Kennzeichnungstechniken anzu-
fertigen, werden besondere Vorschriften eingeführt werden müssen.

(1) ABl. Nr. L 42 vom 23. 2. 1970, S. 1.
(2) ABl. Nr. L 225 vom 10. 8. 1992, S. 1.
(3) ABl. Nr. L 81 vom 28. 3. 1978, S. 3.
(4) ABl. Nr. L 262 vom 27. 9. 1976, S. 1.
(5) ABl. Nr. L 366 vom 31. 12. 1991, S. 17.
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▼B
Die Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen der Stellungnahme des
durch die Richtlinie 70/156/EWG eingesetzten Ausschusses für die
Anpassung an den technischen Fortschritt —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Artikel 1 der Richtlinie 78/316/EWG wird wie folgt geändert:

„… mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen, land- oder forstwirt-
schaftlichen Zugmaschinen sowie allen beweglichen Maschinen …“

(2) Das Verzeichnis der Anhänge und die Anhänge I, II, III und IV
der Richtlinie 78/316/EWG werden gemäß dem Anhang dieser Richt-
linie geändert.

Artikel 2

(1) Ab dem 1. April 1994 dürfen die Mitgliedstaaten aus Gründen,
die sich auf die Innenausstattung (Kennzeichnung der Betätigungsein-
richtungen, Kontrolleuchten und Anzeiger) beziehen,

— weder die Erteilung der EWG-Typgenehmigung oder der Betriebser-
laubnis mit nationaler Geltung für einen Fahrzeugtyp verweigern,

— noch die Zulassung, den Verkauf oder die Inbetriebnahme von Fahr-
zeugen untersagen,

wenn die Innenausstattung (Kennzeichnung der Betätigungseinrich-
tungen, Kontrolleuchten und Anzeiger) den Vorschriften der Richtlinie
78/316/EWG, in der Fassung dieser Richtlinie, entsprechen.

(2) Ab dem 1. Oktober 1995 dürfen die Mitgliedstaaten aus Gründen,
die sich auf die Innenausstattung (Kennzeichnung der Betätigungsein-
richtungen, Kontrolleuchten und Anzeiger) beziehen

— die EWG-Typgenehmigung für einen Fahrzeugtyp nicht mehr
erteilen ►M1 und ◄

— die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung für einen Fahrzeugtyp
verweigern ►M1 ◄

▼M1

▼B

wenn die Vorschriften der Richtlinie 78/316/EWG, in der Fassung
dieser Richtlinie, nicht erfüllt sind.

Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis zum 31. März 1994
nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in
Kenntnis.

(2) Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, enehmen
sie in diesen Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie bezug. Die Mitglied-
staaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.
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▼B
ANHANG

Im Verzeichnis der Anhänge:

— werden die Sternchen nach den Titeln der Anhänge I-IV und die dazugehö-
rige Fußnotegestrichen;

— der Titel des Anhangs V wird geändert und lautet: „Beschreibungsbogen;“

— am Ende des Verzeichnisses ist ein neuer Anhang VI mit folgender Über-
schrift anzufügen: „EWG-Typgenehmigungsbogen“.

Anhang I wird wie folgt geändert:

Die Nummer 2.1 entfällt.

Die Nummern 2.2 und 2.3 werden mit 2.1 und 2.2 numeriert.

Die Nummern 2.4 bis 2.6 entfallen.

Die Nummern 2.7 bis 2.9 werden mit 2.3 bis 2.5 numeriert.

Nach der Nummer 2.5 wird die folgende neue Nummer 2.6 eingefügt:

„2.6. Multifunktionsanzeige

‚Multifunktionsanzeige‘ bezeichnet eine Anzeigeeinrichtung, auf
der mehr als eine Art von Informationen oder Funktionen ange-
zeigt werden kann.“

Die Nummern 2.10 bis 2.20 entfallen.

Die Nummern 3.1 und 3.2 erhalten folgenden Wortlaut:

„3.1. Der Antrag auf Erteilung der EWG-Typgenehmigung gemäß
Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 70/156/EWG für einen Fahr-
zeugtyp hinsichtlich der Kennzeichnung der Betätigungseinrich-
tungen, Kontrolleuchten und Anzeiger ist vom Fahrzeughersteller
zu stellen.

3.2. Ein Muster des Beschreibungsbogens liegt in Anhang V bei.“Die
Nummer 3.2.1 entfällt.

Die Nummer 4 erhält folgenden Wortlaut:

„4. ERTEILUNG DER EWG-TYPGENEHMIGUNG

4.1. Sind die entsprechenden Anforderungen erfüllt, wird die EWG-
Typgenehmigung gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 70/
156/EWG erteilt.

4.2. Ein Muster des EWG-Typgenehmigungsbogens ist in Anhang VI
beigefügt.

4.3. Jedem genehmigten Fahrzeugtyp wird eine Genehmigungsnummer
gemäß Anhang VII der Richtlinie 70/156/EWG zugeteilt. Ein und
derselbe Mitgliedstaat darf die Nummer keinem anderen Fahr-
zeugtyp zuteilen.“

Der erste Satz von 5.1.1 erhält folgenden Wortlaut:

„Werden in Anhang II aufgeführte Betätigungseinrichtungen, Kontrol-
leuchten und Anzeiger eingebaut, müssen sie durch Symbole gekenn-
zeichnet werden.“Die Nummer 5.1.2 erhält folgenden Wortlaut:

„5.1.2. Werden zur Kennzeichnung der in Anhang III genannten Betäti-
gungseinrichtungen Kontrolleuchten und Anzeiger Symbole
verwendet, so müssen diese mit den in dem genannten Anhang
angegebenen Symbolen übereinstimmen.“

Die Nummer 5.1.3 erhält folgenden Wortlaut:

„5.1.3. Für die Kennzeichnung anderer Betätigungseinrichtungen,
Kontrolleuchten und Anzeiger als den in dieser Richtlinie aufge-
führten dürfen andere als die in den Anhängen II und III gezeigten
Symbole verwendet werden, sofern keine Gefahr von Verwechs-
lungen mit den in diesen Anhängen dargestellten Symbolen
besteht.“

Nach der Nummer 5.1.4 sind die folgenden neuen Nummern einzufügen:

„5.1.5. Zur Anzeige von Funktionen jeder Art kann eine Multifunktions-
anzeige verwendet werden, die folgenden Anforderungen
entspricht:

5.1.5.1. Die Kontrolleuchten für die Bremse, das Fernlicht und den Fahrt-
richtungsanzeiger dürfen sich nicht in der gleichen Multifunktions-
anzeige befinden;
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▼B
5.1.5.2. die Kontrolleuchten und Anzeiger einer Multifunktionsanzeige

müssen immer, wenn der Zustand durch den sie in Betrieb gesetzt
werden, eintritt, eindeutige Informationen liefern;

5.1.5.3. werden zwei oder mehr Funktionen gleichzeitig angezeigt, sind
diese entweder automatisch in der Reihenfolge zu wiederholen
oder so anzuzeigen, daß sie für den Fahrer sichtbar und erkennbar
sind;

5.1.5.4. die Vorschriften des Anhangs III hinsichtlich der Farbe gelten
nicht für Kontrolleuchten und Anzeiger, die in einer Multifunkti-
onsanzeige erscheinen.“

Die Nummer 5.2.3 erhält folgenden Wortlaut:

„5.2.3. Die Symbole müssen sich klar vom Untergrund abheben.“

Die Nummer 5.2.4 erhält folgenden Wortlaut:

„5.2.4. Für die Kontrolleuchten sind die in den Anhängen II und III
vorgeschriebenen Farben zu verwenden.“

Nach der Nummer 5.2.4 ist die folgende neue Nummer 5.2.5 einzufügen:

„5.2.5. Sind eine Betätigungseinrichtung, ein Anzeiger oder eine Kontrol-
leuchte kombiniert, so darf für eine solche Kombination ein
gemeinsames Symbol verwendet werden.“

Die Nummern in Klammern (6) und (7) erhalten folgenden Wortlaut:

„6. ÄNDERUNG DES TYPS

6.1. Bei Änderungen des gemäß dieser Richtlinie genehmigten Typs
gelten die Bestimmungen von Artikel 5 der Richtlinie 70/
156/EWG.

7. ÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION

7.1. Maßnahmen zur Sicherstellung der Übereinstimmung der Produk-
tion sind entsprechend den Vorschriften von Artikel 10 der Richt-
linie 70/156/EWG zu treffen.“

Die Nummern (8) und (9) entfallen.

Anhang II wird wie folgt geändert:

Die Anmerkungen unter (a) bis (e) werden gestrichen.

Unter der Überschrift wird der folgende neue Satz eingefügt:

„(Die Symbole entsprechen der internationalen ISO-Norm 2575, vierte Ausgabe
1982-11-15).“Die in den Abbildungen 1 bis 29

dargestellten Symbole werden durch die in den nachstehenden Abbildungen 1 bis
23 dargestellten Symbole ersetzt:

„
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▼B

“

Anhang III wird wie folgt geändert:

Die Anmerkung wird gestrichen.

Unter der Überschriftwird der folgende neue Satz eingefügt:

„(Die Symbole entsprechen der internationalen ISO-Norm 2575, vierte Ausgabe 1982-11-15).“Die in den
Abbildungen 1 und 2

dargestellten Symbole werden durch die in den Abbildungen 1 bis 11 dargestellten Symbole ersetzt:

„
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“



Anhang V wird gestrichen und durch den folgenden Anhang V ersetzt. Der neue Anhang VI schließt sich an.

„ANHANG V
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“



„ANHANG VI

1993L0091 — DE — 12.12.1994 — 001.001 — 20

▼B



1993L0091 — DE — 12.12.1994 — 001.001 — 21

▼B


